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liegt, bie entfprecßeitbeu ©cßritte gu tun, bamit bem

Eefeße unb ber ©erfaffung Eenüge geleiftet wirb.

$u allen bief en ([Raßuaßmen braucßt man ein

(Wititäraufgebot moßl nießt. ®te fantcmaten ©oligei-
organe bürften in ber fRegel genügen, fomeit eë fieß

nm ben ©dßuß ber Arbeitswillig en, ber ©erfott unb
beS Eigentums, ittSbefonbere in ben ©täbten, ßanbelt.
Etmaë aubereS ift eS aber, wenn bie ©treifenben in
(Waffe fieß grobe SI uëf cß reit un g en 51t feßulbett
fommen loffert ober folcße 51t befürchten fittb unb bie

©oligei uießt meßr ftar! genug befunbett wirb, utn bem

©cßuße bou ©erfonert uttb Eigentum gerecht 311 werben.
35iefcr $all trifft teic£)t gu, wenn, wie bei ben Slrbeiteu
im (Rßeitttal ober beim ©impion, größere (Waffen bon
nngebitbeten frembett Elementen beifammen finb. (Wan
muß aucß nießt öergeffen, baß namentlich, wenn ein
(Streif uaeß langem gäßern Kampfe als berloren be=

traeßtct werben muß, bie (Rot eingießt, bie ©treifenben
feine Slrbeit finbett, bann eine Erbitterung ©laß greift?-
bie fid) eßer gegen bie Unternehmer als gegen jene ricßtet,
bie ben ©treif ebeutuell mutwillig Oerautaßt ßabcn.
ferner ift gu beulten, baß ein ©treif unb bie bamit
Oerbunbeneu (Waffenaufläufe, wie fein aubereS (Wemettt
bafür günftig finb, um rcbolutiouar=auarcßiftifcßeu Ele=

menteit willfommene Eelegeußeit 511 geben, bie llm=
wälgung ber EefellfcßaftSorbnurtg ins ©raftifcße gu
überfeßen unb „alles Eigentum als $)iebftaßl" augin
feßen, — ttämlicß baSjenige ber anbern ©ürger. —
SBelcße ©arantiett fönuen Slrbeiterfüßrer in fotcßeu ffällen
geben? Ear feine. Die (Waffen finb ißrcr Eemalt
entriffen, bie ©oligci wirb gufamtnengetrieben — bie

fRoßeit unb Eewalttat ßabeu ißreu Sauf. @0 ging cS

erft biefeS 3aßr wieber itt i^üricß, fo gefcßaß eS iu ©ettf
beim Dramftreif, fo befürchtete eS aucß bie ©t. ©aller
Regierung, ttacß ben ©eröffentticßungen beS ©orftanbeS
ber fantonalen ©rütln unb Slrbeiterüereiue beim Militär -
aufgebet im (Rßeitttal, wo bie oßueßiu ,31t SluSfcßreituugen
geneigten heißblütigen Italiener bie ftreifeube (Waffe
bilbeten.

3n biefen fällen ßanbelt eS ficß alfo
burcßauS nießt um eine iß art ei na ßme ber (Re

gieruug unb beS (WilitärS gu Eunfteu ber
Unterneßmer, fonbern barum, Eigentum unb Sebeu

gu feßüßen, wogu bie ©oligei im gegebenen ffalle uießt
auSreicßen Eann. Einer foleßen ©erwenbuttg
entfprießt unfere Sun beë per faff ung, bie ben

Äantonen gum $mede ber fperfteltuug ber Drbnuttg
bei Uttrußett baS (Wilitär beS Äant-onS gur Verfügung
läßt.

Die Kantone maeßen ßieüon aucß gu anbern, als
nur gu allgemeinen ©idßerungSgwecfeu bei Sin (aß bon
©treifë Eebraucß, g. S3, bei ©ranbauSbrücßett, bei ffeft=
ließfeiten, größereu ©egräbniffen u. a. m.

ES ift nießt woßl auguneßmen, baß bie &autonS=
regierungen oßite (Rot bon ißrem (Recßte Eebrattcß
maeßen, bentt baS Slufgebot an fieß bringt unwiltfürlicß
große Slufreguttg in bie gange ©ebölferung, eine (Reiße

bon Qntereffeu werben gefcßäbigt — unb bem Danton
entfteßen nießt unerßeblicße Soften.

Die Unterneßmer unb mit ißnen gewiß uotß eine
(Reiße auberer ©ürger müßten ein ©erbot ber ©er=

wenbuttg bon (Wilitär bei allen ©treifS als eine birefte
© e g ü n ft i g u u g beS ©treifS, als eine ©utßeiß
ung boit Eemalttaten anfeßen. Der fcßmei
gerifeße Eemerbeftaub würbe niemals einer
(Wilitärorgauifation guftimmen fönuen, fieß

bielmeßr berfelben entfeßieben miberfeßen, wclcße bie
©erw-enbung bon (Wilitär iu ben oben be
nannten außer or ben fließen fällen gnV .Çter*

ftelluug ber Drbuung uttb gur ©ermeibung bott SluS-
feßreitungen berbieten würbe. Ein folcßeS ©erbot
ftüube ber gwedbeftimmuug un fer er (Witig
armee g er a b eg u entgegen.

©treifS borbeugeu ift gewiß beffer, als fie, wenn
begonnen, befämpfen git müffen. 2öo berechtigte gor=
bermtgen geftellt werben, foil man fieß ber eingeßenben
(ßrüfung unb wenn immer möglicß aucß ber Eetteßmigung
uießt wiberfeßeu. ©ertrauenSmänner ober ßommiffionen
ber Slrbeiter beS eigenen ©etriebes, welcßc bie SSünfcße
ber Slrbeiter bem Unterneßmer frei bortrageu fönuen,
ßabeu fieß bewäßrt. Ein foleßer ©erfeßr mit ben eigenen
Seilten ift fremben Eimnifcßuugeu, bereu ©eweggrüttbe
man uießt feuut, entfeßieben borgugießen. ©obaib aber
gorberuitgen geftellt werben, bie allgemein binbeitben
Sßarafter ßabeu, follteu ©efprccßuugeu iu ben ÜReifter=
bereinett hierüber ftattfinbeu. 3ft troß möglicßfteu
Entgegenkommens' eine Einigung nießt gu ergießen nnb
fommt cS gum ©rueße, fo ift eS gewiß am beften, wenn
bie ORcifterfcßaft fid; mit einem tücßtig geleiteten
Eewcrbebereiu in ©erbiubuug feßt. ®er ©treif
berliert nad; außen feßou biet gu feinen Eunften an
pribatetn Eßarafter, wenn bie geformte OJieifterfcßaft
fieß auf ©eite ber Slugegriffeuen ftellt. ®ie SRaßuaßmeu
fönuen biet umfießtiger getroffen, bie 9Rittel teießter be=

feßafft, bie ©eßörben eßer gum Sluffeßen gebradjt werben,,
wenn ber gefatnte Eewerbeftaub, n i cß t nur ein
3Re ift er ber ein, gitfatnmenfteßt. ®iefe Drganifation
ßat fieß iu ßimeß t>tefe§ Qaßr wieber feßr gut bewäßrt,.
ber bortige Eewerßeberbaub ßat aber aucß feßon feit
1897 entfprceßeubc ©eftimmnugeu in feinen Statuten,,
baß alle ©eftioneu, eS finb ißrer jeßt 29, bei jebem
©treif fieß aller SWaßttaßmeu enthalten folleu, bagegett
ber 2)elegicrteiiberfammluug bureß ben ©orftanb fofort
Slttgeige gu maeßen ßabeu. (ffiirb bie Slufnaßme beS>

©treifS als uotwenbig uttb berechtigt erklärt, fp ift eS.

nur uoeß bie bou ber SDelegiertenberfämmlung ernanute
ftomrniffioit, ioeld;c cutfcßeibet. Slucß eine feßwefgerifeße
©erufSorgauifatiou könnte uießt bie SBicßtigfeit ber atl=
gemeinen (Witwirfuug alter Eewerbetreibenbeit erfeßen..

SBaS ber feßw ei gerifeße Ee Wer beb er ein ßier
bireft tun fattn, ift ben ©eftioneu uulängft per
mitgeteilt worbett. Söürbe baS ©oftulat beS feßtueigerifeßen
EewerbebereiuS — bie ©cßaffung gefeßlicß atter
fan Itter ©crufSgeitoffcufcßafteu — enblicß in
Erfüllung geßen, fo wäre aucß für maneße ®ifferettg,
für (Weifter unb Slrbeiter eine Drganifation borßauben
uttb mit bereu §ülfe eine Söfittig möglicß, toelcßc bem
jeßigett, meßr anareßiftifeßen Eewaltguftanb, ber tmferer
ßibilifatiou unwtirbig ift, für alle Xeile weit borgugießem
toäre. ES ift bebatterlicß, baß feitenS ber ©eßörben —
uttb fclbft einer, wenn atteß flcinen Slttgaßl Eewerbe=
treibeuber — uießt meßr Einfießt befteßt uttb matt bie-

fieß immer feßlimtner gufpißenben, burcßauS uttbemofra-
tifdhen 3uftäitbe toeiter befteßen läßt, .pier wirb tutr
ein fräftigeS 3"f(("tmenfteßen bttreß ©elbftßülfe gum
^iele füßrett, um enblicß gu einer - rationellen
fcßmeigertfcßen Eewerbeorbnttng gu fommen.

llttlunter* Hvaltttlten
bei ber llttfiiiltterftdiernnj»

(3lu§ Sölitteilungen beë Setretariateê beë ©cfjroeij. ©eitierbetereinë.)

WK. 9Ran toirb fieß erinnern, baß anfangs 1904
iu ber gemerbtießeu unb ïageSpreffe eine maßlofe, uit=
lautere unb mit unrießtigen Slugabeu gefpicfte Sritif

'.gegen bie littfallfaffett ber feßweiger. ©erufS
berbänbe (ber ©pertgler, ©eßfoffer, ©cßreiner unb
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liegt, die entsprechenden Schritte zu tun, damit dem

Gesetze und der Verfassung Genüge geleistet wird.

Zu allen dies eil Maßnahmen braucht man ein

Militäraufgebot wohl nicht. Die kantonalen Polizei-
organe dürften in der Regel genügen, soweit es sich

um den Schutz der Arbeitswilligen, der Person und
des Eigentums, insbesondere in den Städten, handelt.
Etwas anderes ist es aber, wenn die Streikenden in
Masse sich grobe Ausschreitungen zu schulden
kommen lassen oder solche zu befürchten sind und die

Polizei nicht mehr stark genug befunden wird, um dem

Schutze von Personen und Eigentum gerecht zu werden.
Dieser Fall trifft leicht zu, wenn, wie bei den Arbeiten
im Rheintal oder beim Simplem, größere Massen von
ungebildeten fremden Elementen beisammen sind. Man
muß auch nicht vergessen, daß namentlich, wenn ein

Streik nach langem zähem Kampfe als verloren be-

trachtet werden muß, die Not einzieht, die Streikenden
keine Arbeit finden, dann eine Erbitterung Platz greift?-
die sich eher gegen die Unternehmer als gegen jene richtet,
die deil Streik eventuell mutwillig veranlaßt haben.
Ferner ist zu beachten, daß ein Streik und die damit
verbundenen Maffenauflänfe, wie kein anderes Moment
dafür günstig sind, um revolutionär-anarchistischen Ele-
menten willkommene Gelegenheit zu geben, die Um-
wälznng der Gesellschaftsordnung ins Praktische zu
übersetzen und „alles Eigentum als Diebstahl" anzu-
sehen, — nämlich dasjenige der andern Bürger. —
Welche Garantien können Arbeiterführer in solchen Fälle»
geben? Gar keine. Die Massen sind ihrer Gewalt
entrissen, die Polizei wird zusammengetrieben — die

Roheit und Gewalttat haben ihren Lauf. So ging es

erst dieses Jahr wieder in Zürich, so geschah es in Genf
beim Tramstreik, so befürchtete es auch die St. Galler
Regierung, nach den Veröffentlichungen des Vorstandes
der kantonalen Grütli- und Arbeitervereine beim Militär-
aufgebot im Rheintal, wo die ohnehin zu Ausschreitungen
geneigten heißblütigen Italiener die streikende Masse
bildeten.

In diesen Fällen handelt es sich also
durchaus nicht um eine Parteinahme derRe-
gierung und des Militärs zu Gunsten der
Unternehmer, sondern darum, Eigentum und Leben

zu schützen, wozu die Polizei im gegebenen Falle nicht
ausreichen kann. Einer solchen Verwendung
entspricht unsere Bundesverfassung, die den

Kantonen zum Zwecke der Herstellung der Ordnung
bei Unruhen das Militär des Kantons zur Verfügung
läßt.

Die Kantone machen hievvn auch zu andern, als
nur zu allgemeinen Sichernngszwecken bei Anlaß von
Streiks Gebrauch, z. B. bei Brandausbrüchen, bei Fest-
lichkeiten, größeren Begräbnissen u. a. m.

Es ist nicht wohl anzunehmen, daß die Kantons-
regierungen ohne Not von ihrem Rechte Gebranch
machen, denn das Aufgebot an sich bringt unwillkürlich
große Aufregung in die ganze Bevölkerung, eine Reihe
von Interessen werden geschädigt — und dem Kanton
entstehen nicht unerhebliche Kosten.

Die Unternehmer und mit ihnen gewiß noch eine

Reihe anderer Bürger müßten ein Verbot der Ver-
Wendung von Militär bei allen Streiks als eine direkte
Begünstigung des Streiks, als eine Gntheiß-
ung von Gewalttaten ansehen. Der schivei-
zerische Gewerbestand würde niemals einer
Militärorganisation zustimmen können, sich

vielmehr derselben entschieden widersetzen, welche die
Verwendung von Militär in den oben be-
nannten außerordentlichen Fällen zuä Her-

stellung der Ordnung und zur Vermeidung von Aus-
schreitungen verbieten würde. Ein solches Verbot
stünde der Zweckbestimmung unserer Miliz-
armee geradezu entgegen.

Streiks vorbeugen ist gewiß besser, als sie, wenn
begonnen, bekämpfen zu müssen. Wo berechtigte For-
dernngen gestellt werden, soll man sich der eingehenden
Prüfung und wenn immer möglich auch der Genehmigung
nicht widersetzen. Vertrauensmänner oder Kommissionen
der Arbeiter des eigenen Betriebes, welche die Wünsche
der Arbeiter dein Unternehmer frei vortragen können,
haben sich bewährt. Ein solcher Verkehr mit den eigenen
Leuten ist fremden Einmischungen, deren Beweggründe
man nicht kennt, entschieden vorzuziehen. Sobald aber
Forderungen gestellt werden, die allgemein bindenden
Charakter haben, sollten Besprechungen in den Meister-
vereinen hierüber stattfinden. Ist trotz möglichsten
Entgegenkommens eine Einigling nicht zu erzielen und
kommt es zum Bruche, so ist es gewiß am besten, wenn
die Meisterschaft sich mit einem tüchtig geleiteten
Gewerbeverein in Verbindung setzt. Der Streik
verliert nach außen schon viel zu seinen Gunsten an
privatem Charakter, wenn die gesahnte Meisterschaft
sich auf Seite der Angegriffenen stellt. Die Maßnahmen
können viel umsichtiger getroffen, die Mittel leichter be-

schafft, die Behörden eher zum Aufsehen gebracht werden,,
wenn der gesamte Gewerbestand, nicht nur ein
Me ister verein, zusammensteht. Diese Organisation
hat sich in Zürich dieses Jahr wieder sehr gut bewährt,
der dortige Gewerbeverband hat aber auch schon seit
1L97 entsprechende Bestimmungen in seinen Statuten,,
daß alle Sektionen, es sind ihrer jetzt 29, bei jedem
Streik sich aller Maßnahmen enthalten sollen, dagegen
der Delegiertenversammlung durch den Vorstand sofort
Anzeige zu machen haben. Wird die Aufnahme des.
Streiks als notwendig und berechtigt erklärt, sö ist es,

nur noch die von der Delegierteilversammlung ernannte
Kommission, welche entscheidet. Auch eine schweizerische
Berufsorganisation könnte nicht die Wichtigkeit der all-
gemeinen Mitwirkung aller Gelverbetreibendell ersetzen..

Was der schweizerische Gewerbeverein hier
direkt tun kann, ist den Sektionen unlängst per Zirkular
mitgeteilt worden. Würde das Postulat des schweizerischen
Genierbevereins — die Schaffung gesetzlich an er-
kann ter Ber ufsg en vssensch asten — endlich in
Erfüllung geheil, so wäre auch für manche Differenz,
für Meister und Arbeiter eine Organisation vorhanden
und mit deren Hülfe eine Lösung möglich, welche dem
jetzigen, mehr anarchistischen Gewaltznstand, der unserer
Zivilisation unwürdig ist, für alle Teile weit vorzuziehen!
wäre. Es ist bedauerlich, daß seitens der Behörden —
und selbst einer, wenn auch kleinen Anzahl Gewerbe-
treibender — nicht mehr Einsicht besteht und man die
sich immer schlimmer zuspitzenden, durchaus nndemokra-
tischen Zustände weiter bestehen läßt. Hier wird nur
ein kräftiges Zusammenstehen durch Selbsthülfe zum
Ziele führen, um endlich zu einer. rationellen
schweizerischen Gewerbeordnung zu kommen.

Unlautere Praktiken
bei der Unfallversicherung.

(Aus Mitteilungen des Sekretariates des Schweiz. Gewerbevereins.)

VVl<. Man wird sich erinnern, daß anfangs 1994
in der gewerblichen und Tagespreffe eine maßlose, un-
lautere und mit unrichtigen Angaben gespickte Kritik

-.gegen die Unfallkassen der schweizer. Berufs-
verbände (der Spengler, Schloffer, Schreiner und
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Bucbbnidter) erfd)teu, mobet and) bem ©cbmetger. ©emerbc»
oereiu Porgcroorfen rout-be, „er fjatte alien ©turtb, biefe
fÇrage mit rneïjr Sorgfalt nub ©inficbt gu bebaubeln".
tic gentralleituug biefes Beteilig fab fid) genötigt, in
ber geroerbttdjen greffe biefe unroabren itttb nnlotjalen
Singriffe gegen genannte Berbanbgunfaßfaffen abgit=
mehren, roobet bie Vermutung fid) betätigte, baff bie
Sireftion ber „£>ettoetia", fd)ineijer.ltnfall0erfid)erungä=
gefellfdjaft in ffürid), in wol)l erfenubarer 5£bfic£)t jene
Singriffe beraulafjt batte.

Sei ber Slbruebr batte and) bas Organ beg @eroetbe=
bereing Bafel, bie feitber eingegangene „diene Bagler
Reitling", mitgeroirft, mobei u.a. ber ilntalloerfidjcrungä»
gefellfcïjaft „föclbetia", begin, ibrem Sireftor itttb @eneral=
agenten borgeroorfen tunrben mar, fie lieben bei bem
Stbfdjluffe bon Berfidjerunggperträgen burcb uuflare
Raffung beg Slntragformularë bie Berficberunggnebmer
in ffmeifel, ob it)r Begehren als Slutrag ober fdjoit alg
Berficberunggbertrag gu betrauten fei. Siefen Borrourf
bezeichneten bie Sireftion ber „fjelüctia", .Spr. ©gli in
3üribb, nnb beffcn ©eneralagettt in Bafel a{g eine febr
fernere SrebiB nnb ©efd)ört«fd)öbigung nnb erhoben
gegen ben Bebaftor genannter ßeitung, fprn. 5- 3- ßüffi
in Bafel, Slage megeit Befcbtmpfuttg, Betleumbung unb
Srebitfcbäbignug ; fie berlangten atigemeffene Beftrafung,
(£ntfd)äbigung bon je gr. 1000 an beibe Kläger unb
Sragung fänttlieber Soften.

Sie Slage gelangte am 30. diobember bor bem

©trafgeriebt in Safe! gur ©ntfebeibung. Son bem
Beftagten Süffi mürben mehrere $eugen aufgeboten,
bon roelcben u. a. gmei befunbeten, bafj fie, inbem fie
einen Stutrag gur Berficberung uuterfebrieben, um bie
Serficberung^bebiugungcu feuuen gu lernen, gum Ber=
ficberuitggabfcblufi gegmuugeu mürben feien, ©iner ber
Beugen begeidptete bag ©ebaren ber „(pelbetia" als
„Bauernfängerei".

Sag Strafgericht fcblofe fid) ber Slnfcbauung beg

Berteibigerg au, baff ber Befragte nur in Slbmebr gegen
bie bon bem Stöger ©gli erhobenen Botroütfe gegen=
über beu gemerbtieben Berbaitbgunfallfaffen gebaubclt
habe unb bafs ber SBabrbeitSbemeiS geleiftet roorben fei.
@g erfannte baber auf böltige ^reifprei^uug beb Be=

flagten unter Sluferleguug fämtlicber Soften auf bie

Stöger, uebft 50 gr. ÜrteilSgebübr.

Sie „§elbetia" hätte fomit (um mit ihren eigenen
tSorten gu ipredjeu), „allen ©runb mit mehr Sorgfalt
unb ®iufid)t gu banbcln", bebor fie ihre Sonfurreng
mit Borroürfen überfd)üttet

$1} îri* i'ibiiliiintHUcin-tliuiiienbe pfänbbav?
B.-J. dîadb bon ©ntfdEjeib beg Bunbeggerid)teg ift

bie Sonfumbibibenbe bor ber StuSricbtung pfänbbar,
ba c§ fidE) um eine besprochene $ablung „nach ÜKafp
gäbe bed ©cfdjöftgergebniffcg bei ?lbfd)lufi ber betreff.
Qkfchöftgperiobe" banbelt.

Sag Bunbeggertdjt fteUt alfo hier neuerbiugg feft,
bah bie S'onfumgcnoffeufdbaftSmitglieber fic£) an einem
„©efcEjäftc" beteiligen; bag ©rträgnig muff bemuadj
fpefulatioer „©emittn" gber „profit" fein. SOfit biefem
©ruubfabe berfalleu biefe „©eroiune" auch bon fclbft
ber ©tcucrpflidjt alg ©infommeu, mogegen fidE) bie

Sonfumbereiue in aßen Santonen, mit Ausnahme boit
ßüridE), bergeblidE) gemehrt haben.

3trbrelt«- awb fiief*tr»ut0$tibetrhrit0titt0ett.
(91mtliä)e OriginaP3Tlitteüungen.) gfarfjbtuct »erboten.

Reformierte Strdjc Burgadj. (Srfteüen eines ipauptgefimjee
an ber Rorbfaffabe ber reform, fttrcfje, foroie einer .fiannlifation
in 3einentröi)ren an 3- Qfirne, ©aumeifter, Seibftabt (9largau).

$ic yjialerarbciten fifr boê Sdiulljaiib iUiafau? bei Cvbttr an
Benjamin ®anufer, ibiaierineifter, in SRafanë.

Sanalifation @laru?. Siefernng fcimttirfjer ©ifengarnitnren
an gp-'ib unb ^ofita ®ürft in (dlarus.

Umbau ber Stamoebräulage bed 2BaffermerId ber Stabt Slarau.
Lieferung fämtlid)en ^oljed (pfähle, ©puitbtuaitbbielen, 3ttngen>
unb Scf)U)e[Ieni)oB tc.) an bad Saugefcijait SR. 3fd)otte, tiarau.
Söauleitung : Sdjmib, Ingenieur, 3larau.

3)ie ®lafer= unb ©dirctnerarbeiteu p einem größeren Renbaii
(®aumeifter 91. Sürgler in Sßettingen) an Qsler, med). Sdjreinerei
in 9Bürenlod.

Sanalifationdarbcitcn für bie (üemeinbe §öngg. fguürleiftungen,
9(bfüf)ren ber ülanbfteine, an @ebr. ©djurter, gnürijalter, 9Jtititär=

W Sensationelle Neuheit.
Zwei-

teilige
Jtt allen Xultnrstaaten patentiert

+ patent jto. 27320.

besieht aus einem Stück.

Fabrikant :

Schweizer. Xylolithfabrik
Dr. P. Karrer

vorm. Rilliet & Karrer, Wildegg.

internationale 5piritns-Äussteltnng

in Wien 1904: Staatspreis.

Solideste, leichteste und

billigste Scheibe der Gegenwart.

Generalvertreter für tlie Schweiz:

M Mrtdr i Ei.
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Buchdrucker) erschien, wobei auch dem Schweizer. Gewerbe-
verein vorgeworfen wurde, „er Hütte allen Grund, diese

Frage mit mehr Sorgfalt und Einsicht zu behandeln".
Die Zentralleitnng dieses Vereins sah sich genötigt, in
der gewerblichen Presse diese unwahren und nnloyalen
Angriffe gegen genannte Verbandsnnfallkassen abzu-
wehren, wobei die Vermutung sich bestätigte, daß die
Direktion der „Helvetia", schweizer. Nnfallversichernngs-
gesellschaft in Zürich, in wohl erkennbarer Absicht jene
Angriffe veranlaßt hatte.

Bei der Abwehr hatte auch das Organ des Gewerbe-
Vereins Basel, die seither eingegangene „Neue Basler
Zeitung", mitgewirkt, wobei u.a. der Unsallversichernngs-
gesellschaft „Helvetia", bezw. ihrem Direktor und General-
agenten vorgeworfen worden war, sie ließen bei dem
Abschlüsse von Versicherungsverträgen durch unklare
Fassung des Antragfvrmulars die Versicherungsnehmer
in Zweifel, ob ihr Begehren als Antrag oder schon als
Versicherungsvertrag zu betrachten sei. Diesen Vorwurf
bezeichneten die Direktion der „Helvetia", Hr. Egli in
Zürich, und dessen Generalagent in Basel als eine sehr
schwere Kredit- und Geschäftsschädignng und erhoben
gegen den Redaktor genannter Zeitung, Hrn. I. I. Lüssi
in Basel, Klage wegen Beschimpfung, Verleumdung und
Kreditschädigung: sie verlangten angemessene Bestrafung,
Entschädigung von je Fr. 100(1 an beide Kläger und
Tragnng sämtlicher Kosten.

Die Klage gelangte am 30. November vor dem

Strafgericht in Basel zur Entscheidung. Von dem
Beklagten Lüssi wurden mehrere Zeugen aufgeboten,
von welchen n. a. zwei bekundeten, daß sie, indem sie
einen Antrag zur Versicherung unterschrieben, um die
Versicherungsbedingnngen kennen zu lernen, zum Ver-
sichernngsabschluß gezwungen worden seien. Einer der
Zeugen bezeichnete das Gebaren der „Helvetia" als
„Bauernfängerei".

Das Strafgericht schloß sich der Anschauung des

Verteidigers an, daß der Beklagte nur in Abwehr gegen
die von dem Kläger Egli erhobenen Vorwürfe gegen-
über den gewerblichen Verbandsnnfallkassen gehandelt
habe und daß der Wahrheitsbeweis geleistet worden sei.
Es erkannte daher ans völlige Freisprechung des Be-

klagten unter Auferlegung sämtlicher Kosten ans die

Kläger, nebst 50 Fr. Urteilsgebühr.
Die „Helvetia" hätte somit (um mit ihren eigenen

Worten zu sprechen), „allen Grund mit mehr Sorgfalt
und Einsicht zu handeln", bevor sie ihre Konkurrenz
mit Vorwürfen überschüttet!

AK die Konsumverein Dividende pfiinddar?
Nach dem Entscheid des Bundesgerichtes ist

die Konsnmdividende vor der Ausrichtung pfändbar,
da es sich um eine versprochene Zahlung „nach Maß-
gäbe des Geschüftsergcbnisscs bei Abschluß der betreff.
Geschäftsperiode" handelt.

Das Bundesgericht stellt also hier neuerdings fest,
daß die Konsnmgcnossenschaftsmitglieder sich an einem
„Geschäfte" beteiligen; das Erträgnis muß demnach
spekulativer „Gewinn" pder „Profit" sein. Mit diesem

Grundsätze verfallen diese „Gewinne" auch von selbst
der Stenerpflicht als Einkommen, wogegen sich die

Konsumvereine in allen Kantonen, mit Ausnahme von
Zürich, vergeblich gewehrt haben.

Ardetts- und Kieferuugsübertraguuge«.
(Amtliche Original-Mitteilungen.) Nachdruck verboten.

Reformierte Kirche Zurzach. Erstellen eines Hauptgesimses
an der Nordfassade der reform. Kirche, sowie einer Kanalisation
in Zeinentröhren an I. Erne, Baumeister, Leibstadt (Aargau).

Die Malerarbeiten fisc das Schulhans Masans bei Chur an
Benjamin Danuser, Malermeister, in Masans.

Kanalisation Glarus. Lieferung sämtlicher Eisengarnituren
an Fritz und Josua Dürst in Glarus.

Umbau der Stauwehränlagc des Wasserwerks der Stadt Aarau.
Lieferung sämtlichen Holzes (Pfähle, Spundwanddielen, Zangen-
und Schwellenholz w.) an das Baugeschäft M. Zschokke, Aarau.
Bauleitung: I. Schmid, Ingenieur, Aarau.

Die Glaser- und Schrcincrarbeiten zu einem größeren Neuban

(Baumeister A. Bürgler in Wettingen) an Jsler, mech. Schreinerei
in Würenlos.

Kanalisationsarbcitcn siir die Gemeinde Höngg. Fuhrleistungen,
Abführen der Randsteine, an Gebr. Schurter, Fuhrhalter, Militär-

TvnsaîiîonvIIe Houkolî.
Ami-
teiligs
Zu sllen Murztsà pstentiert

5 ?àt jio. NZ20.

bàili M einem 8M.

Fabrikant:

8el,wei?e»'. X^eliMàik
vi-. Kai^e»-

vvdm. Killiki ü kaddei-, Wilclegg.

Znternsîíonsle Zpià-kunteilung
in Wen IM: Zîsstzprek.

8oliàtk. leilàte uni!

billigste 8àà 1!^ KegeWAil.
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